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orſchrift über die Heiraten im k.
16. Iuli 1887 bere

und

Dienſt⸗Vorſchrift für die Militü„HeiſlichheitIm 2 Juni 1887.
Von &  Franz Prandl, Leg orherr von Florian.

Schon durch die 1887 erlaſſene, eue „Evidenzvorſchrift für
das Heer und die Kriegsmarine“ eil, die mit April
desſelben V  ahres in Wirkſamkeit iſt, wurden der Civil  —
geiſtlichkeit detaillirte Weiſungen iber die dem Militärſtande
gehörigen Perſonen, namentlich. über die „dauernd Beurlaubten“
gegeben. Das Verordnungsblatt für das Heer AY

ꝗ

Uli 1887,
St 22, veröffentlicht uun eine allerhöchſt genehmigte orſchri äber
die Heiraten Iim éere, durch we gleichzeitig alle bisherigen
mit dieſer Vorfchrift nich im Einklang ſtehenden Beſtimmungen
über die Militärheiraten außer Kraft geſetzt werden. Nachſtehend
folgen QAus dieſer nellen jene Theile, die den pfarrlichen
Wirkungskreis betreffen.

Der enthält folgende allgemeine Beſtimmung:
„Zur Eheſchließung bedürfen erner militärbehördlichen Bewilligung a) ketive

Militärperſonen; die mit Vormerkung für Localdienſte u den Ruheſtand veu

ſetzten Officiere; C) —  — Iu der Localverſorgung eines Militär⸗Invalidenhauſes
untergebrachten Militärperſonen die dauernd beurlaubte, liniendienſtpflichtige
Mannſchaft, welche die dritte Altersclaſſe noch nicht überſchritten hat; die
uneingereihten Reeruten.“

Da Inter die „Activen Militärperſonen“ rwähnt verden
und die Unterſcheidung zwiſchen „Activen“ und „nicht activen“
von großer Wichtigkeit iſt, weiſt derſelbe auf das Dienſtreglement
hin, welches ſagt

U den activen Militärperſonen gehören: a alle dauernd In activer Dienſt⸗
leiſtung Stehenden, alle zeitlich Activierten zur zeitlichen aetiven Dienſtleiſtung
jeder Art, 6  Ar Waffenübung oder militäriſchen Ausbildung Einberufenen);
C alle beurlaubten Gagiſten!) (einſchließlich der mit Wartegebühr oder gegen
arrenz aller Gebühren Beurlaubten) mit Ausnahme derjenigen in keine Rangs⸗
Claſſe eingereihten Gagiſten, welche dauernd beurlaubt: ſind; d die zeitlich be.
Urlaubte Mannſchaft.“

E folgen zwei große Abſchnitte und zwar:
Ueber die Heiraten der tetere (Auditore,

Militärärzte, Truppen Rechnungsführer Ar
beamten und der in keine ſſe eingereihten
Gagiſten.

ARIRIIEEEee

Es möge hier bemerkt. werden, daß Inter dem Namen „Gagiſt“
Officiere und Gleichberechtigte mn Betracht kommen, während Feldwebel, Corporale —  4

noch Inter die Perſonen des Mannſchaftsſtandes Allen
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„Bei Ertheilung der Heirats⸗Bewilligung Qu Berufs⸗Officiere und

Militärbeamte, ann an die in gleichem Verhältniſſe befindlichen mn keine Rangs  —
claſſ eingereihten Gagiſten iſt 3u beobachten: daß der beabſichtigten Ehe
ſchließung kein geſetzliches oder kirchliches Hindernis im ege ſte 5 daß
das Zahlenverhältnis nicht überſchritten erde, welches In dieſer orſchri für
die einzelnen Standes  Tru  en feſtgeſetzt iſt (es olg nun die für die Officiere
und Militärbeamte feſtgeſetzte Beſchränkung der Zahl der E die aber nUL
mn das Amt der Militärbehörde fã C) daß das nach Maß dieſer Vorſchrift
nachzuweiſende Neheneinkommen der Ehewerber auf die beſtimmte Art geſicher
werde, und daß bei Heiraten der In keine Rangsclaſſe eingereihten Gagiſten der
Ehewerber eine Exiſtenz⸗Verhältniſſe merklich verbeſſere; d) daß die Braut von
unbeſcholtenem Rufe, von einer dem Stande des Ehewerbers entſprechenden ſocialen
Bildung und von ſolcher un ſei, daß der Charakter des Ehewerbers durch die
eheliche Verbindung mit hr nicht herabgeſe werde und auch ſonſt nichts vor.
liege, was die Heirat aus gewichtigen Rückſichten des militäriſchen Dienſtes
unzuläſſig erſcheinen leße. Den Nachweis für den unbeſcholtenen Ruf, ſowie für
eine dem Stande des Ehewerbers entſprechende ociale Bildung der Braut, für
ihre Abkunft und Familien-⸗Verhältniſſe abe nichtactive Officiere, ferner
Militärbeamte und in keiner Rangsclaſſe ſtehende agiſten beizubringen. Die ν
Nachweis i ſt von dem zuſtändigen eelſorger auszufertigen und
von der Bezirksbehörde beſtätigen, éeventuell mit den für angemeſſen erachteten
Bemerkungen 3 verſehen. bn den activen Officieren iſt ein ſolcher eleg
nicht 3u fordern“ jedoch haben die da Geſuch vorlegenden Commandanten ihre
Kenntnis von der Braut oder ihr rthei über die ngemeſſenheit der Ehe auszu⸗
prechen

er  0 der he.
8. „Den abs und Oberoffieieren der Leibgarde  Reiter  Escadron und

der Leibgarde-Infanterie⸗-Compagnie iſt während der Garde⸗Dienſtleiſtung die Ver
ehelichung nich geſtattet. Ferner darf die militärbehördliche Bewilligung zur
Schließung einer Ehe ni erthei werden: Den dem Generalſtabe zugetheilten
Oberofficieren, den zeitlich activirten Officieren der Reſerve, welche in den Militär
Realſchulen al Lehrer verwendet werden, und den Praktikanten.

Im 19 wird angeführt, wer die Heiratsbewilligung ertheilt.
geſchieht dies theils ur Se Majeſtät, theils durch das Reichs  —

Kriegsminiſterium, theils Urch die Militärterritorial-Commanden.
21 „Die Tfolgte Trauung iſt dem Reichs⸗Kriegsminiſterium, wenn aber

die Ehebewilligung von einem Militär-Territorial-Commando ertheilt vorden iſt,
dieſem im Dienſtw EHE 3u melden“ alſo Unter Vorlage eines EX 0ffo-Trauungs⸗
ſcheines

Heiraten der Perſone des Mannſj

tandes.
„Die Ehen der Perſonen des Mannſchaftsſtandes eilen ſich

nach den amit verbundenen adminiſtrativen Wirkungen in zwei Claſſen,
naämli  *7 a) Iin Ehen der erſten aſſe, während welcher die Battinnen un
ehelichen Kinder das Recht 3zum Aufenthalte bei em Gatten, beziehungsweiſe Vater
m der ärariſchen Unterkunft un. den Anſpruch auf beſondere in der Gebühren⸗
vorſchrift für da  D Heer näher bezeichneten Vortheile genießen, und Iin
Ehen der zweiten Claſſe, bei welchen den Gattinnen und den Kindern die im
vorigen ſatze (sub A erwähnten und Vortheile nicht eingeräumt In

den Ehen zweiter Claſſe ge  ören auch jene, velche ohne militärbehördliche
Bewilligung, weil eine olche geſetzli nicht erforderli war, entweder on vor
der Einreihung mM da eer oder während des nichtaetiven Verhältniſſes 9E
ſchloſſen vurden  40

9. „Die Bewilligung gur Ehe nach der erſten Claſſe kann grundſätzlich
Rur jenen wirklicheneFeldwebel, Zugsführer, Orpora und Gleich
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geſtellten ertheilt werden, welche die ihnen geſetzlich obliegende Linien⸗, be  5 die
ihnen obliegende Präſenzdienſtpflicht vollſtreckt haben und de Uebertrittes
iun das nichtactive Verhältniß die active Dienſtleiſtung freiwillig fortſetzen oder mn
teſelbe aus dem nichtaetiven Verhältniſſe freiwillig wieder eingetrete ind Erſatz
reſerviſten, welche freiwillig in die active Dienſtleiſtung eintreten, erlangen nach

Tklichen Unterofficieren ebenfalls den ru auf dieihrer Beförderung ſe venn ſie mindeſtens eineBewilligung zur Eheſchließung nach der erſten Cla
iwillig Indreijährige active Dienſtleiſtung zurückgelegt aben und auch weiter fre

derſelben verbleibeN. Ausnahmsweiſe kann auch Titular⸗Unterofficieren, wenn ſie
den vorſtehenden Bedingungen entſprechen, die 9echließung nach der erſten Claſſe
bewilliget werden.“

— Ertheilung der Heiratsbewilligung nach der erſten Claſſe an die
im 8 bezeichneten Perſonen iſt Unter der Vorausſetzung, daß der beabſichtigten
Eheſchließung kein geſetzliches bde kirchliches Hinderniß erſichtlich mM Wege
ſtehe, an folgende Bedingungen geknüpft: A) daß das Zahlenverhältni nicht über-—

für den einzelnen Standeskörper feſtgeſetzt iſt 10 IMm —41chritten werde, welches
lausus der in jedem Truppenkörper zuläſigen Mannſchafts⸗iſt dieſer Nulnerus

ehen erſter Claſſe angegeben); D) „daß der Ehewerber ehr guter Conduite
ſei, ich in geordneten Verhältniſſen befinde und durch die Ehe ſeine materielle
Exiſtenz merklich verbeſſert werde; C daß die Beibehaltung des Ehewerbers N
Präſenzdienſte im Intereſſe des Dienſtes gelegen un d) daß die Braut

ta

o ſen Sitten ſei.“
der Ehe tm Mannſchaftsſtande.

11 Ehe darf2  8 42. „Die militäxbehördliche Bewilligung 5  UL Schließung C

nicht ertheilt erden Nach der erſten oder zweiten Claſſe vgl 38, und
an Cadetten un Einjährig⸗Freiwillige aller Kategorien; nach der
erſten Claſſe die N den Militär⸗Invalidenhäuſer Commandirte Wach⸗ un
Wartmannſchaft und an die in der Locoverſorgung eines Militär⸗Invalidenhauſes
befindliche Mannſchaft Bei den und Leibgarden ſind Mannſchaftsehen
nicht geſtattet.“

43 Die Bitte IM Bewilligung ur Ehe nach der erſten Claſſe iſt um
Dienſtwege bei em iezu berechtigten Commando, Behörde, Anſtalt (wird

nde Documente vorzulegen, un zwarangegeben) V ſtellen, und eS ſind nachſtehe
ſchein des Bräutigams, der Taufder aufſchein, beziehungsweiſe Geburts

ein, beziehungsweiſe Geburtsſchein der Braut; C) die im alle der Minder
jährigkeit eines der Brautleute nach Maßgabe der bürgerli  en Geſetze
erforderliche Zuſtimmung des Vaters, Vormunde  S  8 (Curators) und der Vormund
ſchaftsbehörde räſes des Familienrathes zur Ehe; das Sittenzeugniß
der Braut, welches zugleich die Beſtätigung des ledigen oder verwitweten Stande  8
derſelben enthält; der Todtenſchein des verſtorbenen Gatten, falls eun Et
oder beide Theile em Witwenſtande angehören; 1 der Ausweis über das Ver  —
mögen oder die Mitgift der Braut, eventuell die gemeindebehördliche Beſtätigung,
daß teſe. im Stande ſei, durch Erwerb zur beſſeren Subſiſtenz während der
Ehe beizutragen. Dem eſuche iſt weiter eine Stempelmarke von kr
5 Ausfertigung de Militär⸗Verkündſcheines beizulegen. Brautleute, velche
ungariſche Staatsangehörige ſind und ſich In einem der im Reichsrathe ver
tretenen Königreiche und Länder, R Occupationsgebiete oder im Auslande ver⸗

ehelichen ollen, haben behufs der Trauung ein vom ungariſchen Miniſterium
für Cultu- und Unterricht ausgeſtelltes Zeugniß Üüber ihre perſönliche Fähigkeit
zur Eingehung einer giltigen Ehe beizubringen.

„Die Mannſchaftsehen nach der zweiten Claſſe vgl können
ohne Rückſichtsnahme auf die Charge bewilligt verden und unterliegen keiner
Zahlenbeſchränkung. Die militärbehördliche Bewilligung iſt jedoch Wur ann 3
ertheilen, enn dem Ehewerber hiedur merkliche Vortheile erwachſen oder be
ondere Verhältniſſe für die Gewährung der ehelichen Verbindung ſprechen und
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jedem dieſer Fä lle enne Beeinträchtigung der Militär⸗Dienſtpflichten des Ehe
verbers nicht 3u eſorgen

„Bitten Bewilligung zur Ehe nach der zweiten Claſſe ind von
den activen Perſonen des Mannſchaftsſtandes Dienſtweg und von den
dauernd beurlaubten Liniendienſtpflichtigen, velche die dritte Altersclaſſe noch nicht
überſchritten aben, IM ege der evidenzzuſtändigen politiſchen
bei dem zur Ertheilung der Bewilligung berechtigten Commando ferner von den
uneingereihten Recruten durch die politiſche Bezirksbehörde, deren Bereich
ſie heimatsberechtigt ſind, bei dem Competenten Ergänzungsbezirks⸗Commando Eln

bezüglich der en erſter Claſſe vorgeſchrieben iſt, doch hat eS hei Geſuchen
zubringen. Die Geſuche ind derſelben eiſe 3u documentiren, wie dies 1nIU

der auernd Beurlaubten und uneingereihten Reeruten auf die Vorlage des Em  L
für den Uttar Verkün  ein nicht anzukommen

Nach erthei die fragliche Ehebewilligung active
Perſonen des Mannſchaftsſtandes und die dauernd Beurlaubten
E die dritte Altersclaſſe noch nicht überſchritten haben der
Commandant des Truppenkörpers und der Heeresanſtalt bei den
Militär Verpflegsanſtalten die Intendanzen der Militär Territorial⸗
Commanden und an uneingereihte Recruten der Ergänzungsbezirks⸗
Commandant

Dieſe 7 und 48 ind für den Civil eelſorger
von großer Wichtigkeit da ſie oft In ſeinen Wirkungs⸗
rei eingreifen bei Eheſchließunge von zeitlich
Beurlaubten auernd Beurlau  CENn vor 11 aus
der ritten Alterselaſſe, uneingereihten Reeruten.

Bezüglich der Anzeige der mit Ehebewilligung eingegangenen
Heirat verweiſen wir auf die Evidenzvorſchrift, Theil, Quartal
Schrift 1886, III H., 697 und 700 (8 150

Schließlich ſei hier zur Vollſtändigkeit Aus der Evidenzvorſchrift
für das Heer, II Theil, § 40, noch angeführt, daß agiſten
vgl Anmerkung zu 8 dieſer Abhandlung bei dem Drte „Gagiſten“)
In der Reſerve rückſichtli der Verehelichung keiner Be
willigung edürfen, aber die erfolgte Eheſ

teßung ſo
glei Unter Anſchluß eines Trauſcheines dem evidenz⸗
zuſtändigen Ergänzungsbezirks⸗— Commando melden
0  en

Ile derartigen beizulegenden Trauſcheine ſind ſtempelfrei, jedoch
„Aus⸗ind an de empe die Orte erſichtlich machen:

gefertigt für die militäriſche Evidenthaltung“. Auch iſt Eenn
olcher rauſchein unentgeltlich auszufertigen (Erl Statthalterei
von 11O September

II
Mit allerhöchſter Entſchließung vom Juni 1887 wurde

auch néue Dienſtvorſchrift für die ilitär⸗⸗Geiſtlichkeit genehmigt,
E  E ſofort In Wirkſamkeit 1at 8 dieſer Dienſtvorſchrift folgen
hier nur jene Bemerkungen, we  6 ber die militär⸗ geiſtliche

13*

F
V
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Jurisdiction (Zuſtändigkeit) handeln, damit erſichtlich werde,
we Militärperſonen Inter militärgeiſtlicher und we unter
eivilgeiſtlicher Jurisdiction ſtehen 2 und des II Abſchnittes
dieſer Vorſchrift).

Ur militärgeiſtlichen Jurisdiction gehören:
) Alle iun der Beilage 68 Dienſtreglements für da Heer,

Theil, der einem früheren Organiſations⸗Syſteme angehörigen und Uum Activ—
ſtande des Heeres zählenden Perſonen (dieſe Militär⸗Perſonen ſind nach Bei⸗
lage a) Perſonen des Soldatenſtande

8 U 5  . Chargen Officiere, Unter  2
officiere, 2 Soldaten; D) Militärgeiſtliche; c) Auditore; d) Militärärzte; Truppen
Rechnungsführer; 1 Militärbeamte; g Perſonen des Heeres, welche Gagen
beſitzen, aber In keine Rangcelaſſen eingetheilt ſind, 3 Aufſichtsperſonale Iun
Armee⸗-Gefangenhäuſern, techniſche Hilfsperſonale; ferne7⁰ auch die eib⸗
garden, Militär⸗

Wachcorps und Militär⸗Lehrer).

Die Perſonen der Leibgarden, der Gendarmerie, der Militär—
Polizeiwachcorps⸗Abtheilungen, des Militär⸗-Wachcorps für die Civilgerichte
in Wien, der Militär⸗Abtheilungen der Geſtüts-Branche u den und den
önigl. ungariſchen Pferdezuchts-Anſtalten, dann im königl. eroatiſch-ſlavoniſchen
Hengſten-⸗Depot und die Perſonen de Loco-Verſorgungsſtandes der Militär⸗In⸗
validenhäuſer

3. Die Gattinnen der actib dienenden Generale, Stabs und Oberofficiere,
Auditore, Militärärzte, Truppen⸗Rechnungsführer und Militär⸗Beamten, die
Gattinnen der ſonſtigen Iim Gagebezuge ſtehe

4 Militär-⸗Perſonen, ferner die
Gattinnen der nach erſter Claſſe verheirateten, aetiv dienenden Perſonen des
Mannſchaftsſtandes

die minderjährigen ehelichen, adoptirten oder legitimirten Kinder der
angeführten Militär⸗Perſonen, venn ſie inter väterlicher Obſorge ſtehen;

0. die Zöglinge der Militär⸗Erziehungs⸗ und Bildungs⸗Anſtalten Ind die
Truppen⸗ un Muſik⸗Eleven;

die Sträflinge In en Militär-Strafanſtalten.
m Kriege obder Mobilitäts-Verhältniſſe:
die Perſonen der ur Armee im gehörigen oder für den Dienſt

auf Etapen⸗Linien beſtimmten Landwehr (Landſturm⸗YPerſonen der Kriegs⸗
beſatzungen eines ausgerüſteten feſten Platzes;

die nach des Wehrgeſetze Wehrpflichtigen, welche UuI Mobiliſirung

O⸗
3u einer Dienſtleiſtung für Kriegszwecke beigezogen ver CEN

alle Perſonen, welche ich m Gefolge der auf den Kriegsfuß geſetzten
Armeekörper Uund Truppen befinden, und

die Kriegsgefangenen Un. die inter militäriſcherU ſtehenden Geiſeln
Ferner Unterſtehen der militärgeiſtlichen Jurisdiction auch enerale,

tab  S und Oberofficiere, Auditore, Militärärzte, Truppen⸗Rechnungsführer un.
Militär-Beamte de Ruheſtandes, des Verhältniſſes „außer Dienſt der
der Reſerve, welche bei einer Militärbehörde (einem Commando), Truppe der
Anſtalt (mit Belaſſung des Standesverhältniſſes) angeſtellt ſind, auf die Dauer
ihrer Anſtellung, dergleichen die vorbezeichneten Perſonen, dann die beurlaubten
und die V der Reſerve ſtehenden Perſonen des Mannſchaftsſtandes, venn die—
ſelben n einer Militär⸗Sanitätsanſtalt zur 9e und Behandlung aufgenommen
verden, für die Zeit ihres Aufenthaltes V einer olchen Anſtalt.“

Die militärgeiſtliche Jurisdiction ſich
hingegen nicht au

„Die Mitglieder des allerhöchſten Kaiſerhauſes, wenngleich
ſie eine Im k. Heere bekleiden; 2. die Officiere und ſonſtigen
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Gagiſten Iu der Reſerve außer der Zeit der activen Dienſtleiſtung;
3 die dauernd Beurlaubten und die nicht activen Reſervemänner
und Erſatzreſerviſten; die Angehörigen der und der königl.
ungariſchen andwehr, welche ſich nicht in dem obenerwähnten Mo
bilitäts⸗Verhältniſſe efinden, ſowie die Perſonen der königl.
gariſchen Gendarmerie; alle Militärperſonen des Ruheſtandes nd
des Verhältniſſes „außer Dienſ mit Usnahme jener, 8  . wie
früher erwähnt, bei Militär⸗Behörden (Anſtalten) angeſtellt oder mn
eine Militär⸗Sanitätsanſtalt aufgenommen ſind, nd der Im —

biliſirungsfalle Activirten; die Im enſions⸗, Patental⸗ und
Vorbehaltſtande befindlichen Invaliden; die öglinge der Officiers⸗
und Mannſchaftstöchter⸗Erziehungs⸗Inſtitute; die un den Militär⸗
Bildungsanſtalten Aus dem Civilſtande angeſtellten Profeſſoren,
Lehrer A. die bei den nicht Im Mobilitäts⸗Verhältniſſe
en Militär⸗Behörden, ruppen und Anſtalten aus dem Civil  —
ſtande Kündigung oder zeitlich aufgenommenen Perſonen;

die großjährigen Kinder und Stiefkinder der Militärperſonen;
11 die Frauen nd Kinder der Im Kriegsfalle 3u einer Dienſtleiſtung
einrückenden Officiere und ſonſtigen agiſten des Ruheſtandes,
des Verhältniſſes „außer Dienſ und der Reſerve; die Gattinnen
und Kinder der nach weiter Art verheirateten, activ dienenden
Perſonen des Mannſchaftsſtandes; die Witwen und Waiſen von
Militärperſonen; die ivildienerſchaf der nicht Im Mobilitäts⸗
Verhältniſſe befindlichen activen Militärperſonen.“

Ausübung der militärgeiſtlichen Jurisdiction.
„Die zur militärgeiſtlichen Jurisdiction gehörigen Perſonen romi und

griechiſch-katholiſchen Glaubensbekenntniſſes unterſtehen der geiſtlichen Jurisdiction
des apoſtoliſchen Feld  Vicars, welcher ieſelbe elbſtſtändig ausübt und mit den
für ſein Amt erforderlichen Facultäten verſehen iſt

Der apoſtoliſche Feld⸗Vicar ibt die ihm zuſtehende geiſtliche Jurisdiction
Landwehr⸗Geiſtlichen) der römiſch⸗katholi

—5

chen und griechiſch⸗katholiſchen Religion
Ur die ihm unterſtehenden cilitär⸗Geiſtlichen (im Kriegsfalle auch durch die

aus ieſelben empfangen ſomit von hm die erforderliche Jurisdiction,
die nöthigen Facultäten und die entſprechenden Inſtructionen. amit die militär⸗
geiſtliche Jurisdiction keine Unterbrechung erleide, beſitzt der apoſtoliſche Feld
Viear für den Fall ſeines Todes die Vollmacht, dem Feldconſiſtorial⸗Director
die geiſtliche Jurisdiction amm den erforderlichen Facultäten auf ſolange
übergeben, bis von Seiner un Majeſtät und dem päpſtlichen Stuhle
hiewegen eine andere Verfügung getroffen wird.“

Des Weiteren folgen Inſtructionen Ar die griechiſch⸗orientaliſchen
Militär⸗Kapläne, die evangeliſchen Militär⸗Seelſorger und für die
religiöſen Angelegenheiten der MilitärperfOnen des


